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I.

1132

Aufhebung des Runderlasses
„Nordrhein-Westfalen-Zeichen“ 

Runderlass des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales – 111 – 34.02.02 –

vom 5. Februar 2016

Der Runderlass des Innenministeriums „Nordrhein-
Westfalen-Zeichen“ vom 1. Oktober 2009 (MBl. NRW. 
S. 530) wird aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 104

2057

Aufhebung des Runderlasses
„Landespolizeiorchester“

Runderlass des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales – 401 – 58.26.01 –

vom 15. Januar 2016

Der Runderlass des Innenministeriums „Landespolizei-
orchester“ vom 24. August 1999 (MBl. NRW. S.  1060) 
wird hiermit aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 104

21210

Änderung
der Gebührenordnung der Apothekerkammer 

Westfalen-Lippe
vom 2. Dezember 2015

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer West-
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 2. Dezember 2015 
aufgrund des §  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes 
(HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. September 2015 (GV. 
NRW. S.  666), die folgende Änderung der Gebühren-
ordnung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe vom 
7.  Dezember 1994 beschlossen, die durch Erlass des 
 Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und 
Alter vom 4. Februar 2016 – 232-0810.94.1 – genehmigt 
worden ist.

Artikel I

Die Gebührenordnung der Apothekerkammer Westfa-
len-Lippe vom 7. Dezember 1994 (MBl. NRW. 1995 
S.  312), zuletzt geändert am 13. Juni 2012 (MBl. NRW. 
S. 592), wird wie folgt geändert: 

1.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 3 wird das Wort „oder“ ersetzt durch 
das Wort „und“, werden die Wörter „Apotheken-
helferinnen und Apothekenhelfer sowie“ gestri-
chen und wird der Betrag „Euro 75,00“ ersetzt 
durch den Betrag „Euro 100,00“.

 b)   In Nummer 5 wird der Betrag „Euro 50,00“ ersetzt 
durch den Betrag „Euro 100,00“.

 c)   In Nummer 6 wird der Betrag „Euro 25,00“ ersetzt 
durch den Betrag „Euro 50,00“. 

 d)   In Nummer 7 wird der Betrag „Euro 30,00“ ersetzt 
durch den Betrag „Euro 50,00“.

 e)   Nach Nummer  7 wird folgende neue Nummer  8 
eingefügt:

   „8. die Befreiung von der Verpfl ichtung zum Auf-
enthalt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
Apothekenbetriebsräumen während der Not-
dienstbereitschaft Euro 100,00“.

 f)   Die bisherige Nummer 8 wird die Nummer 9 und 
der Betrag „Euro 60,00“ wird ersetzt durch den 
Betrag „Euro 100,00“.

 g)   Die bisherige Nummer 9 wird die Nummer 10 und 
der Betrag „Euro 1.000,00“ wird ersetzt durch den 
Betrag „Euro 1.200,00“.

 h)   Die bisherige Nummer  10 wird die Nummer  11 
und wie folgt geändert:

   In Nummer  11.1 (neu) wird der Betrag „Euro 
1.800,00“ ersetzt durch den Betrag „Euro 
2.200,00“.

   In Nummer  11.2. (neu) wird der Betrag „Euro 
2.500,00“ ersetzt durch den Betrag „Euro 
3.100,00“.

   In Nummer  11.3. (neu) wird der Betrag „Euro 
3.100,00“ ersetzt durch den Betrag „Euro 
3.900,00“.

 i)   Die bisherigen Nummern 11, 12 und 13 werden die 
Nummern 12, 13 und 14.

 j)   Nach der Nummer  14 wird folgende Nummer  15 
angefügt: 

   „15. die Durchführung der Fachsprachenprüfung 
Euro 375,00“.

2.  In § 1 wird Absatz 2 wie folgt gefasst:

  „(2) Die in Absatz 1 Nummern 10, 11, 12 und 13 ge-
regelten Gebühren werden zuzüglich der jeweils gül-
tigen Umsatzsteuer erhoben.“

Artikel II

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung tritt 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

A u s g e f e r t i g t :

Münster, den 3. Dezember 2015

APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE

Gabriele Regina  O v e r w i e n i n g

Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Genehmigt mit der Maßgabe, Artikel II wie folgt neu zu 
beschließen:

„Artikel II

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung tritt 
mit Ausnahme von § 1 Absatz 1 Nummer 15 neue Fas-
sung am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Ministeri-
alblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

§ 1 Absatz 1 Nummer 15 neue Fassung tritt am Tag nach 
Inkrafttreten der Änderung der Verordnung zur Rege-
lung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für 
Heilberufe (Zuständigkeitsverordnung Heilberufe-
ZustVO HB) vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S.  458), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 5. Mai 2015 (GV. 
NRW. S. 441), mit welcher der Apothekerkammer West-
falen-Lippe die Zuständigkeit für die Durchführung von 
Fachsprachenprüfungen übertragen wird, in Kraft.“
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21701

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Mittagsverpfl egung 

von Kindern und Jugendlichen in Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespfl egestellen und 

 Schulen – Härtefallfonds 
„Alle Kinder essen mit“

Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 
Integration und Soziales – V A 1 6004 –

vom 11. Februar 2016

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und 
den Verwaltungsvorschriften zu §  44 Landeshaushalts-
ordnung (LHO) Zuwendungen für die Teilnahme an der 
gemeinschaftlichen Mittagsverpfl egung von Kindern und 
Jugendlichen aus fi nanziell bedürftigen Familien.

1.2
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht; vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Vorbehaltlich der in Ziffer 4 dieser Richtlinie genannten 
Voraussetzungen wird die Teilnahme von bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen an der Mittagsverpfl egung in 

– Kindertageseinrichtungen 

– Kindertagespfl egestellen 

– Schulen und 

– Horten

gefördert.

3
Zuwendungsempfangende

Gemeinden und Gemeindeverbände.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Eine Zuwendung zur gemeinschaftlichen Mittagsverpfl e-
gung wird gewährt für den in Ziffer 2 dieser Richtlinie 
genannten Personenkreis sowie diejenigen Schülerinnen 
und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende 
Schule besuchen, wenn sie jünger als 25 Jahre sind 

und

für die kein Leistungsanspruch nach den entsprechen-
den Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe nach 
dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (insbesondere § 28 Absatz 6 SGB II, § 34 Ab-
satz 6 SGB XII sowie § 6 b BKGG) besteht.

Bei Schülerinnen und Schülern sind die Voraussetzun-
gen als erfüllt anzusehen, wenn die Mittagsverpfl egung 
in schulischer Verantwortung angeboten wird.

Die Teilnahme von bedürftigen Kindern und Jugendli-
chen an der Mittagsverpfl egung in Horten wird auch 
dann gefördert, wenn für sie ein Leistungsanspruch nach 
den o. g. Rechtsvorschriften für Bildung und Teilhabe 
besteht; damit ist auch der Bezug von Kinderzuschlag 
und/oder Wohngeld insoweit förderunschädlich.

4.2
Von einer Bedürftigkeit im Sinne der Förderung ist ins-
besondere bei Personen auszugehen, die nicht zum an-
spruchsberechtigten Personenkreis der im Bildungs- und 
Teilhabepaket genannten Leistungen gehören, aber nur 
über fi nanzielle Mittel in einem vergleichbaren Umfang 
verfügen.

Düsseldorf, den 4. Februar 2016

Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: 232 – 0810.94.1 –

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2016 S. 104

21210

Änderung
der Beitragsordnung der Apothekerkammer 

Westfalen-Lippe
vom 2. Dezember 2015

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer West-
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 2. Dezember 2015 
aufgrund des §  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes 
(HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. September 2015 (GV. 
NRW. S.  666), die folgende Änderung der Beitragsord-
nung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe vom 
6.  Dezember 1995 beschlossen, die durch Erlass des 
 Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und 
Alter vom 28. Januar 2016 – 232-0810.94 – genehmigt 
worden ist.

Artikel I

Die Beitragsordnung der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe vom 6. Dezember 1995 (MBl. NRW. 1996 S. 407), 
zuletzt geändert am 26. Mai 2010 (MBl. NRW. S.  778), 
wird wie folgt geändert:

§ 1 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Von den Inhaberinnen und Inhabern der im Bereich 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe betriebenen 
Apotheken wird jährlich ein Beitrag erhoben, der sich 
als bestimmter Vomhundertsatz vom Apothekenumsatz 
(ohne Mehrwertsteuer) errechnet. Der Vomhundertsatz 
beträgt 0,098. Ab dem 1. April 2016 wird ein zusätzli-
cher, zur Förderung der Ausbildung der Pharmazeu-
tisch-technischen Assistentinnen und Assistenten 
zweckgebundener Beitrag in Höhe von 0,012 Prozent er-
hoben. Die Beitragserhebung erfolgt quartalsweise 
durch Rechnungen.“

Artikel II

Die vorstehende Änderung der Beitragsordnung tritt am 
Tage nach ihrer Veröffentlichung im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

A u s g e f e r t i g t :

Münster, den 3. Dezember 2015

APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE

Gabriele Regina   O v e r w i e n i n g

Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

G e n e h m i g t :

Düsseldorf, den 28. Januar 2016

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: 232 – 0810.94 –

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2016 S. 105
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6.2
Antragsverfahren

Die Anträge sind jeweils zum 30. September und 31. 
März eines Jahres nach dem Muster der Anlage 1 zu stel-
len.

6.3
Bewilligungsverfahren

6.3.1
Die Zuwendung ist den Zuwendungsempfangenden für 
alle in ihrem Bereich befi ndlichen Schulen und Horte, 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfl egestellen 
in einem Gesamtbetrag zu bewilligen. 

6.3.2
Der Zuwendungsbescheid ist nach dem Muster der An-
lage 2 zu erteilen.

6.4
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt ohne besondere 
Anforderung zum 1. November und 1. Mai eines Jahres.

6.5
Verwendungsnachweisverfahren

Ein Verwendungsnachweis über die zweckentsprechende 
Verwendung der Zuwendungen im Rahmen des Härte-
fallfonds „Alle Kinder essen mit“ ist bis zum 31. Okto-
ber des Folgejahres (nach Beendigung der Maßnahme) 
der Bewilligungsbehörde vorzulegen. Er ist nach dem 
Muster der Anlage 3 zu erstellen (vereinfachter Verwen-
dungsnachweis). 

6.6
Bagatellgrenzen

Die nach

–  Nr. 1.1 VVG zu § 44 LHO vorgesehenen Bagatellgren-
zen für die Bewilligung von Zuwendungen sowie

–  Nr. 8.8 VVG zu § 44 LHO vorgesehenen Bagatellgren-
zen für Rückforderungen

bleiben außer Betracht.

6.7
Die Anlagen werden nicht veröffentlicht. Sie können bei 
den Bewilligungsbehörden angefordert werden.

7
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2020 außer Kraft.

Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt 
der Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration 
und Soziales vom 12. Juni 2015 (MBl. NRW. S. 415), der 
durch Runderlass vom 19. August 2015 (MBl. NRW. 
S. 515) geändert worden ist, außer Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 105

4.3
Die Zuwendungsempfangenden müssen sicherstellen, 
dass der Zuwendungsbetrag entsprechend der bedürfti-
gen Kinder und Jugendlichen auf die Schulen, Horte, 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfl egestellen 
verteilt wird. Die Verteilung der Zuwendung kann auch 
in Form von Gutscheinen oder Kostenübernahmeerklä-
rungen erfolgen.

4.4
Die Zuwendungsempfangenden müssen sicherstellen, 
dass die Zuweisungen des Landes nicht an die Erzie-
hungsberechtigten der an der Mittagsverpfl egung teil-
nehmenden Kinder und Jugendlichen ausgezahlt wer-
den.

4.5
Eine Zuwendung kann nicht gewährt werden

–  für die Teilnahme von Berufsschülerinnen und Berufs-
schülern, die eine Ausbildungsvergütung erhalten,

–  wenn Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
(§ 90 SGB VIII) gewährt werden,

–  wenn die Verpfl egung für die teilnehmenden Personen 
an einem Kiosk oder in einem Lebensmittelgeschäft 
gekauft wird (z. B. belegte Brötchen, Teilchen o.ä.).

Ein Ausschluss wegen Zugehörigkeit zum Leistungsbe-
reich des SGB VIII ist grundsätzlich nur gegeben, wenn 
die dort gewährten Leistungen die Kosten für ein ge-
meinsames Mittagessen beinhalten.

4.6
Ein Maßnahmenbeginn ab dem ersten Tag des Schul- 
bzw. Kindergartenjahres ist grundsätzlich zugelassen 
und förderunschädlich.

5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Projektförderung

5.2
Finanzierungsart

Anteilfi nanzierung
Höchstens jedoch 80 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben (Gesamtkosten abzüglich Elternbeitrag). Aus-
nahmen können im Einzelfall auf Antrag bewilligt wer-
den.

5.3
Form der Zuwendung

Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage

Die Zuschüsse nach diesen Richtlinien sollen den Leis-
tungen zur Deckung der Bedarfe nach §  28 Absatz  6 
SGB II, § 34 Absatz 6 SGB XII sowie § 6 b BKGG ent-
sprechen. Bemessungsgrundlage sind deshalb die tat-
sächlichen Ausgaben für Mittagessen im Sinne der Zif-
fer  2 für jedes bedürftige Kind. Der Umfang der 
Zuwendung ist nach der Zahl der teilnehmenden Kinder, 
Schülerinnen und Schüler am 15. September bezie-
hungsweise 15. März sowie der Tage mit Mittagsverpfl e-
gung zu bemessen.

In analoger Anwendung der Rechtsvorschriften für Bil-
dung und Teilhabe ist bei der Bemessung der Zuwen-
dung für jeden Teilnehmer grundsätzlich ein Beitrag für 
jedes Mittagessen in Höhe von einem Euro in Abzug zu 
bringen. Der Betrag ist nicht zu berücksichtigen, wenn 
dessen Erhebung zu einer Schlechterstellung im Ver-
gleich zu den Leistungen nach den Rechtsvorschriften 
für Bildung und Teilhabe führen würde.

6
Verfahren

6.1
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung, in deren 
Bezirk die Gemeinde oder der Gemeindeverband liegt.
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283 

Berücksichtigung 
des Bodendenkmalschutzes bei der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung in Verfahren 
zur Zulassung oder Genehmigung 

von Abgrabungen und in bergrechtlichen 
 Planfeststellungsverfahren (Gewinnung nicht-

energetischer oberfl ächennaher Rohstoffe) 

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr – V B 5 – 56.01 –, 

d. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
 Mittelstand und Handwerk u. d. Ministeriums für 

 Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
 Verbraucherschutz 

vom 1. Februar 2016 

1 
Grundsätze

Eingetragene sowie nicht eingetragene Bodendenkmäler 
und Gebiete, die von den Ämtern für Bodendenkmal-
pfl ege der Landschaftsverbände bzw. der Stadt Köln (im 
Folgenden: „Ämter für Bodendenkmalpfl ege“) als ar-
chäologisch bedeutende Fundplätze oder Landschaften 
eingestuft sind (im Folgenden kurz: Bodendenkmäler), 
sind als Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach §  2 Absatz  1 Satz  2 Nummer  3 UVPG unter dem 
Begriff der Kulturgüter und sonstigen Sachgüter erfasst. 
Für vermutete Bodendenkmäler hat das Amt deren Vor-
handensein konkret darzutun. Das Vorhandensein eines 
Bodendenkmals muss ernsthaft angenommen werden 
können. Eine derartige, wissenschaftlich abgesicherte 
Beweisführung kann je nach den konkreten Umständen 
etwa durch Fundstücke (Oberfl ächenfunde wie Ziegel, 
Keramik, Werkzeuge), Bodenveränderungen oder Luft-
bilder sowie durch Vergleiche mit erforschten Situatio-
nen und Analogieschlüsse erfolgen. Entsprechendes gilt 
auch in Verfahren zur Zulassung oder Genehmigung von 
Abgrabungen oder in bergrechtlichen Planfeststellungs-
verfahren. 

Im Rahmen ihrer Aufgaben nach §  22 Absatz 2 und 3, 
insbesondere Absatz 3 Nummer 6 in Verbindung mit § 1 
Absätze 2 und 3 DSchG NRW, werden die Ämter für 
 Bodendenkmalpfl ege in Verfahren zur Zulassung oder 
Genehmigung von Abgrabungen und in bergrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren als zuständige Denkmalbe-
hörden für die Belange nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 UVPG tätig. Auf die besondere Regelung in § 19 
Absatz 3 DSchG NRW für die Zulassung bergrechtlicher 
Betriebspläne wird hingewiesen. Die Aufgaben der Un-
teren Bodenschutzbehörden zur Erfassung von Böden als 
„Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“ nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 bleiben unberührt. 

2 
Verfahren 

2.1 
Vorprüfung 

Die in amtlichen Listen oder Karten verzeichneten Bo-
dendenkmäler sind ausdrücklich als Nutzungs- und 
Schutz-Kriterium für die Vorprüfung des Einzelfalls 
nach §  3 c UVPG in Verbindung mit Anlage 2 Punkt 
2.3.11 zum UVPG anzuwenden. Amtliche Listen und 
Karten sind 

–  die Denkmallisten sowie 

–  die Funddatenbanken der Ämter für Bodendenkmal-
pfl ege in Verbindung mit deren fachlicher Bewertung, 
die denkmalfähige archäologische Fundplätze und ar-
chäologisch bedeutende Landschaften ausweisen. Aus 
der fachlichen Bewertung ergibt sich, ob diese Fund-
plätze konkret bedeutende Funde/Befunde erwarten 
lassen. 

Archäologisch bedeutende Landschaften sind solche, die 
nachweislich oder nach der Überzeugung von Sachver-
ständigen als historische Kulturlandschaften und -land-
schaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart 
eine Mehrheit von Bodendenkmälern enthalten. 

Die Daten werden maßnahmebezogen von den Ämtern 
für Bodendenkmalpfl ege zur Verfügung gestellt. Dem-
entsprechend sind die Auswirkungen des Vorhabens auf 
Bodendenkmäler in den Fällen zu untersuchen, für die 
nach §  3 c in Verbindung mit Anlage 2 UVPG eine 
 Vorprüfung durchzuführen ist. Dazu verwendet die zu-
ständige Behörde die oben genannten Daten aus dem je-
weiligen Archiv bei dem zuständigen Amt für Boden-
denkmalpfl ege. In Zweifelsfällen bietet es sich an, das 
für die Begutachtung und Bewertung von Bodendenk-
mälern zuständige Amt für Bodendenkmalpfl ege zu be-
teiligen. 

2.2 
Grunderfassung, Ermittlung von Inhalt und Umfang der 
beizubringenden Unterlagen (Scoping) 

Bei der Aufnahme des Verfahrens nach § 5 UVPG (Sco-
ping) beteiligt die zuständige Behörde neben den ande-
ren in ihrem Aufgabengebiet berührten Behörden auch 
das zuständige Amt für Bodendenkmalpfl ege. Für berg-
rechtliche Verfahren wird auf §  18 Satz  2 UVPG und 
§ 52 Absatz 2 a Satz 2 BBergG hingewiesen. Die Bergbe-
hörde soll auch das zuständige Amt für Bodendenkmal-
pfl ege beteiligen. 

Das Amt für Bodendenkmalpfl ege hat das Vorhanden-
sein eines vermuteten Bodendenkmals hinreichend kon-
kret darzutun (siehe 1). 

Die für das UVP-Verfahren zuständige Behörde hat 
dann in Abstimmung mit dem Amt für Bodendenkmal-
pfl ege und dem Vorhabenträger Umfang und Standard 
der weiteren Ermittlungen zur Konkretisierung des Bo-
dendenkmals und zur Feststellung der Auswirkungen 
des Vorhabens auf das Bodendenkmal festzulegen (§  5 
Satz 2 und 3 UVPG). Für bergrechtliche Verfahren gilt 
Entsprechendes (§ 52 Absatz 2 a Satz 2 BBergG). 

Im Rahmen der Obliegenheit zur Mitwirkung im Ver-
fahren hat der Vorhabenträger die zur Festlegung not-
wendige Grunderfassung der Bodendenkmäler in den 
betroffenen Flächen durch das zuständige Amt für Bo-
dendenkmalpfl ege zu ermöglichen, soweit er Eigentümer 
oder Verfügungsberechtigter ist. Bei der Grunderfassung 
der Bodendenkmäler handelt es sich grundsätzlich um 
non-destruktive Untersuchungen (Begehungen). In Ein-
zelfällen können, bedingt durch Bodenaufträge, Son-
dagen erforderlich werden. Für durch Sondagen verur-
sachte Schäden wird Ersatz geleistet. 

Soweit es dem Vorhabenträger unmöglich oder unzu-
mutbar ist, die Durchführung der Grunderfassung im 
Verfahren zu gewährleisten, ist in der Zulassung eine 
Nebenbestimmung zu treffen, die das Betretungsrecht 
auf Grundlage des § 28 DSchG NRW die Ermittlung, Be-
wertung und Sicherung der Bodendenkmäler regelt.

2.3 
UVP 

Es ist Aufgabe des Vorhabenträgers, die notwendigen 
und zumutbaren Maßnahmen durchzuführen, um den 
festgelegten Anforderungen an die Vorlage der Unterla-
gen (§  6 UVPG) zu den Auswirkungen auf die Boden-
denkmäler zu genügen. Für bergrechtliche Verfahren gilt 
Entsprechendes (§  57 a Absatz  2, §  57 c BBergG, §  2 
UVP-V-Bergbau). Der Vorhabenträger kann sich im 
 Verfahren der Sach- und Fachkunde des zuständigen 
Amtes für Bodendenkmalpfl ege bedienen und/oder es 
beauftragen. 

2.4 
Vertragliche Vereinbarungen 

Vertragliche Vereinbarungen über Art, Umfang und 
Ausgestaltung der notwendigen Maßnahmen des Boden-
denkmalschutzes im Vorfeld der Abgrabung sind zuläs-
sig. Wenn Antragsteller und zuständiges Fachamt zu 
 einer schriftlichen Vereinbarung für den Einzelfall 
 kommen, so sollte diese inhaltlich in den Nebenbestim-
mungen der Genehmigungen aufgenommen werden.

3
Kosten 

Die Kosten für die Grunderfassung nach 2.2 und gegebe-
nenfalls anfallende Entschädigungen der Grundstücks-
verfügungsberechtigten oder Wiederherstellungsmaß-
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nahmen trägt das zuständige Amt für Bodendenkmal-
pfl ege. 

Die Kosten für die Maßnahmen nach 2.3 trägt der Vor-
habenträger. 

4 
Inkrafttreten 

Dieser Erlass tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Er tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Februar 2016 

Der Staatssekretär 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Der Staatssekretär 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Der Staatssekretär
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 

Handwerk

– MBl. NRW. 2016 S. 107

7861

Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Umsetzung der 

 Europäischen Innovationspartnerschaft 
„Landwirtschaftliche Produktivität und 
 Nachhaltigkeit“ in Nordrhein-Westfalen 

(EIP-Agrar-Richtlinie)
Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
vom 11. Januar 2016

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1
Das Land gewährt für die Umsetzung der Europäischen 
Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produk-
tivität und Nachhaltigkeit“ in Nordrhein-Westfalen 
nach Maßgabe dieser Richtlinie und auf Grund der fol-
genden Normen in der jeweils geltenden Fassung:

–  der Verwaltungsvorschriften zu § 23 und § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung (RdErl. des Finanzministeriums 
vom 30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254),

–  der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320),

–  der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr.  1698/2005 (ABl. L 
347 vom 20.12.2013, S. 487),

–  der Verordnung (EU) Nr.  1407/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), soweit die Projekte 
nicht dem Artikel 81 Absatz  2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 zuzuordnen sind

Zuwendungen für die laufenden Ausgaben der Zusam-
menarbeit von Operationellen Gruppen sowie für die 
von ihnen entwickelten Innovationsprojekte im Rahmen 
der Europäischen Innovationspartnerschaft  „Landwirt-
schaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-Ag-
rar). 

1.2
Ziel der Vorhaben zur Umsetzung der EIP-Agrar in 
Nordrhein-Westfalen ist es, einen wesentlichen Beitrag 
für eine wettbewerbsfähige, nachhaltig wirtschaftende 
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie den Gar-
tenbau, für tiergerechte Nutztierhaltung und zum Kli-
maschutz in der Landwirtschaft durch die Verbesserung 
der Zusammenarbeit sowie des Innovationstransfers 
zwischen den Mitgliedern einer Operationellen Gruppe 
(OG), insbesondere zu den in Anlage 1 genannten thema-
tischen Schwerpunkten zu leisten. Land- und Ernäh-
rungswirtschaft und Forschung sollen stärker miteinan-
der verknüpft werden, um die Innovation in der 
Landwirtschaft effektiv anzuregen.

1.3 
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

2
Begriffsbestimmungen

2.1
Operationelle Gruppen (OG)

Eine operationelle Gruppe (gemäß Artikel 56 Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013) wird von interessierten Akteu-
ren gegründet, die für das Erreichen der EIP-Ziele rele-
vant sind. Aufgabe einer Operationellen Gruppe ist es, 
die Träger von Innovationsprozessen in der Land-, 
Forst- und Ernährungswirtschaft für einen defi nierten 
Themenbereich (Innovationsfeld) zusammenzuführen 
und im Rahmen eines konkreten Projektes den Transfer 
von Innovationen in die Praxis voranzutreiben. Operati-
onelle Gruppen arbeiten auf der Grundlage eines Ge-
schäftsplanes gemäß Anlage 2 einschließlich einer Ko-
operationsvereinbarung.

Die Operationelle Gruppe ist verantwortlich für die Ko-
ordinierung der OG-Mitglieder, die ordnungsgemäße 
Umsetzung und fi nanzielle Abwicklung des Projekts so-
wie die Beteiligung am nationalen und EU-weiten EIP-
Netzwerk. 

2.2
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft

Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft im Sinn dieser 
Richtlinie ist der „Wirtschaftszweig“, in dem Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft und Gartenbau sowie weitere 
verwandte Wirtschaftszweige der Urproduktion und de-
ren vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche zusam-
mengefasst sind.

2.3 
Innovationsprojekte

Innovationsprojekte, die von Operationellen Gruppen im 
Rahmen der EIP-Agrar durchgeführt werden, sind:

–  Pilotprojekte,

–  Projekte, die die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Ver-
fahren, Prozesse und Technologien in der Land-, 
Forst- und Ernährungswirtschaft beinhalten.

3
Gegenstand der Förderung

3.1
Zusammenarbeit

Ausgaben für die Zusammenarbeit, Einrichtung und Tä-
tigkeit einer Operationellen Gruppe.

3.2
Innovationsprojekte

Ausgaben für die Durchführung eines Innovationspro-
jektes.

4
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsberechtigt für die Maßnahmen nach den 
Nummern 3.1 und 3.2 sind die Operationelle Gruppe 
oder das federführende OG-Mitglied. Operationelle 
Gruppen schließen eine Kooperationsvereinbarung und 
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müssen sich aus mindestens zwei Mitgliedern insbeson-
dere aus den folgenden Bereichen zusammensetzen:

4.1 
land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Un-
ternehmen der Urproduktion,

4.2 
Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereichs der 
Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus,

4.3 
Forschungs- und Versuchseinrichtungen,

4.4 
Beratungs- und Dienstleistungseinrichtungen,

4.5 
Verbände, land- und forstwirtschaftliche Organisationen 
und Körperschaften des öffentlichen Rechts.

5
Zuwendungsvoraussetzungen

5.1
Die Operationelle Gruppe oder das federführende OG-
Mitglied muss ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben. 
Gemeinsame Projekte mit Partnern aus anderen Bundes-
ländern auf Basis entsprechender Vereinbarungen sind 
möglich, wenn mindestens 50 Prozent der Mitglieder ih-
ren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben und der in seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung überwiegende Teil des Pro-
jekts in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wird.

5.2
Die internen Verfahren der Operationellen Gruppe sol-
len sicherstellen, dass die Entscheidungsfi ndung trans-
parent ist und dass Interessenkonfl ikte vermieden wer-
den. Die Rechte und Pfl ichten der Kooperationspartner 
sowie die Verwertung entstehender Rechte und die Rege-
lungen im Streitfall sind daher schriftlich vor Beginn 
des Projekts in einer Kooperationsvereinbarung festzu-
legen. Es ist insbesondere zu vereinbaren, dass im Fall 
des Ausscheidens eines Mitglieds seine bis dahin gewon-
nenen Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Operationel-
len Gruppen- und Projektarbeit den übrigen Mitgliedern 
der Operationellen Gruppe unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden. 

5.3
Die Mitglieder der Operationellen Gruppe sind der Be-
willigungsbehörde bei Antragsstellung zu benennen. Än-
derungen zur Mitgliedschaft und zur Zusammensetzung 
der Operationellen Gruppe sind der Bewilligungsbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen. Im Fall des Ausschei-
dens von für die Rangfolge im Wettbewerbsverfahren 
 relevanten Mitgliedern muss eine Nachbesetzung in der 
entsprechenden Kategorie der Auswahlkriterien erfol-
gen. 

5.4
Jede Operationelle Gruppe führt nur ein defi niertes In-
novationsprojekt gemäß Nummer 2.3 im Förderzeitraum 
2015 bis 2020 durch und arbeitet auf der Grundlage 
 eines Geschäftsplanes, der die in Anlage 2 genannten 
Angaben und Unterlagen enthalten muss.

5.5
Die Vorhaben müssen überwiegend in Nordrhein-West-
falen durchgeführt werden. Dies ist gewährleistet, wenn 
der in seiner wirtschaftlichen Bedeutung überwiegende 
Teil des Projektes in Nordrhein-Westfalen durchgeführt 
wird. 

5.6 
Die Antragsteller haben vor der Bewilligung durch einen 
Ausgaben- und Finanzierungsplan nachzuweisen, dass 
die Gesamtfi nanzierung der Operationellen Gruppe so-
wie des von ihr durchgeführten Projektes sichergestellt 
ist. 

5.7
Die Operationelle Gruppe hat sich zu verpfl ichten, im 
nationalen und EU-weiten EIP-Netzwerk mitzuarbeiten 
(Verpfl ichtungserklärung).

5.8
Die Ergebnisse des Innovationsprojektes sind bis zum 
Abschluss des Projektes mindestens über das EIP-Netz-
werk zu veröffentlichen. Eine Verzögerung der Veröf-
fentlichung durch eine Patentanmeldung ist mit Zustim-
mung der Bewilligungsbehörde zulässig.

5.9 
Unternehmen als Mitglieder einer Operationellen 
Gruppe, die die Voraussetzungen der Defi nition eines 
Unternehmens in Schwierigkeiten nach Randnummer 35 
Nummer 15 der Rahmenregelung 2014 bis 2020 (2014/C 
204/01) erfüllen, sind von der Förderung ausgeschlossen.

6
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

6.1
Zuwendungsart: Projektförderung

6.2
Finanzierungsart: 

Bei Maßnahmen nach Nummer 6.5.2, 6.5.4 und 6.5.5 An-
teilsfi nanzierung.

Bei Maßnahmen nach Nummer 6.5.1 und 6.5.3 Vollfi nan-
zierung.

6.3
Form der Zuwendung: Zuschuss 

6.4
Bemessungsgrundlage

6.4.1 
Ausgaben für die Zusammenarbeit, Einrichtung und Tä-
tigkeit einer Operationellen Gruppe

Förderfähig sind: 

a)   Personalausgaben für Leiterinnen und Leiter oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Operationel-
len Gruppe, 

b)   Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstü-
cken, Gebäuden und Räumen sowie deren Mieten 
oder deren Pachten,

c)   Ausgaben für allgemeine Geschäftskosten (beispiels-
weise Büromaterial, Post, Telefon),

d)   Ausgaben für Büroausstattung anteilig entsprechend 
dem Verhältnis Abschreibungsdauer/Förderdauer,

e)   Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit einschließlich 
Veranstaltungs- und Schulungsausgaben,

f)   Ausgaben für Reisekosten, soweit sie durch geson-
derte Reisekostenrechnungen nachgewiesen werden.

6.4.2 
Innovationsprojekte

Ausgaben für die Durchführung eines Innovationspro-
jektes

Förderfähig sind:
a)   Personalausgaben der Operationellen Gruppe sowie 

bei den Mitgliedern der Operationellen Gruppe, so-
weit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Durchführung des Projekts entstanden und nachge-
wiesen sind,

b)   Ausgaben für projektbegleitende wissenschaftliche 
Studien, Untersuchungen, Analysen und Tests sowie 
für innovationsunterstützende Beratung,

c)   Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstü-
cken, Gebäuden und Räumen sowie deren Mieten 
oder deren Pachten,

d)   Angemessene Aufwandsentschädigungen und Nut-
zungskosten, die landwirtschaftlichen und garten-
baulichen Unternehmern der Urproduktion als Mit-
glied einer operationellen Gruppe bei der Umsetzung 
von Innovationsprojekten auf einzelbetrieblicher 
Ebene entstanden und nachgewiesen sind,

e)   Ausgaben für Reisekosten der Projektpartner, soweit 
sie durch gesonderte Reisekostenrechnungen nachge-
wiesen werden, 
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f)  Ausgaben für Material und Bedarfsmittel,

g)   Ausgaben für den Zukauf von Patenten und Rechten 
sowie Lizenzgebühren, 

h)   Ausgaben für die Anschaffung von kleinen oder ge-
ringfügigen Investitionsgütern bis zu einem Anschaf-
fungswert von 410 Euro,

i)   Investitionsausgaben für Maschinen, Instrumente 
und Ausrüstungsgegenstände einschließlich der dafür 
erforderlichen baulichen Anlagen ausschließlich bei 
land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen der 
Urproduktion sowie bei Kleinen und Mittleren Un-
ternehmen (KMU) der Verarbeitung und Vermark-
tung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung des Innovationsprojekts entstehen. 

6.5
Höhe der Förderung 

6.5.1
Für laufende Ausgaben der Zusammenarbeit einer Ope-
rationellen Gruppe nach Nummer  3.1, deren Tätigkeit 
sich ausschließlich auf Innovationen mit Bezug auf 
 Erzeugnisse nach Anhang I des AEU-Vertrages bezieht, 
beträgt der Fördersatz 100 Prozent der förderfähigen 
Ausgaben.

6.5.2
Für laufende Ausgaben der Zusammenarbeit einer Ope-
rationellen Gruppe nach Nummer  3.1, deren Tätigkeit 
sich nicht oder nicht ausschließlich auf Innovationen mit 
Bezug auf Erzeugnisse nach Anhang I des AEU-Vertra-
ges bezieht, beträgt der Fördersatz 50 Prozent der för-
derfähigen Ausgaben.

6.5.3
Für die Durchführung von Innovationsprojekten nach 
Nummer  3.2, die sich ausschließlich auf Innovationen 
mit Bezug auf Erzeugnisse nach Anhang I des AEU–Ver-
trages beziehen, beträgt der Fördersatz 100 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben.

6.5.4
Für die Durchführung von Innovationsprojekten nach 
Nummer 3.2, die sich nicht oder nicht ausschließlich auf 
Innovationen mit Bezug auf Erzeugnisse nach Anhang I 
des AEU-Vertrages beziehen, beträgt der Fördersatz 50 
Prozent der förderfähigen Ausgaben.

6.5.5
Für Investitionsausgaben nach Nummer  6.4.2 Buch-
stabe i, die sich ausschließlich auf Innovationen mit Be-
zug auf Erzeugnisse nach Anhang I beziehen, beträgt der 
Fördersatz 60 Prozent.

6.5.6
Der Gesamtbetrag der gewährten De-minimis-Zuwen-
dungen für Zuwendungen im Forst und im Nicht-An-
hang-I-Bereich darf in einem Zeitraum von drei Steuer-
jahren 200 000 Euro nicht überschreiten. Bezüglich einer 
eventuellen Kumulierung einer De-minimis-Beihilfe mit 
anderen staatlichen Beihilfen gilt, dass die Kumulierung 
nicht dazu führen darf, dass die höchste einschlägige 
Beihilfeintensität oder der höchste einschlägige Beihilfe-
betrag unter Einbeziehung der De-minimis-Beihilfe 
überschritten wird.

6.5.7
Für Maßnahmen nach Nummer  6.4.2 Buchstabe i sind 
die förderfähigen Investitionsausgaben im Zeitraum 
2014 bis 2020 begrenzt auf 100 000 Euro je Unternehmen 
und 300 000 Euro je Innovationsprojekt. 

6.5.8
Der Zuschuss je Vorhaben ist auf maximal 1 000 000 
Euro begrenzt.

6.6
(ergänzt Nummer  2.4 der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 der Landeshaushaltsordnung)

Wenn Personalausgaben nach Nummer  6.4.1 Buchstabe 
a und Nummer  6.4.2 Buchstabe a gefördert werden, so 
werden als zuwendungsfähige Ausgaben Pauschalen an-
gesetzt. Die Pauschalen gelten sowohl bei der Bemes-

sung, als auch bei der Abrechnung der Zuwendung. Für 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes 
sowie anderen öffentlichen Einrichtungen werden die 
Personalausgaben für das Projekt nur anerkannt, sofern 
diese nicht bereits aus Mitteln des Landes fi nanziert sind 
(Stammpersonal). Die Förderung der Personalausgaben 
für den Geschäftsführer ist auf 70 Prozent der Arbeits-
zeit begrenzt. Bemessungsgrundlage für die 70 Prozent 
ist die maximal anzuerkennende Stundenzahl von 1 650 
Stunden.

6.6.1
Die Pauschalen umfassen die Lohnzahlungen, vertragli-
che und tarifl iche Zusatzleistungen sowie die Lohnne-
benkosten. Personalausgaben dürfen, auch wenn sie die 
Pauschalen übersteigen, nicht mehr gesondert abgerech-
net werden.

6.6.2
Die Monats- und Stundensätze für vier verschiedene 
Leistungsgruppen werden regelmäßig aktualisiert und 
auf der Seite www.efre.nrw.de veröffentlicht. Im Rah-
men dieser Richtlinie sind die Pauschalen für Personal-
ausgaben im Geltungsbereich der EFRE-Rahmenricht-
linie anzuwenden. Für die gesamte Laufzeit eines 
Projektes sind die Sätze anzuwenden, die zum Zeitpunkt 
der Bewilligung beziehungsweise zum Zeitpunkt des ge-
nehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginns galten. Die 
Sätze werden im Zuwendungsbescheid beziehungsweise 
bei der Zulassung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns 
festgelegt.

6.6.3
Als zuwendungsfähige Personalausgaben werden ange-
setzt:

6.6.3.1
für Mitarbeiter, die beim Zuwendungsempfänger Voll-
zeit und ausschließlich in dem geförderten Projekt tätig 
sind, ein Monatssatz;

6.6.3.2
für Mitarbeiter, die beim Zuwendungsempfänger Teil-
zeit und ausschließlich in dem geförderten Projekt tätig 
sind, ein der Teilzeit entsprechender Anteil eines Mo-
natssatzes;

6.6.3.3
für Mitarbeiter, die beim Zuwendungsempfänger nur 
teilweise in dem geförderten Projekt tätig sind, ein Stun-
densatz. 

6.6.4
Arbeitnehmer werden anhand der nachstehenden Leis-
tungsgruppen einem Monats- oder Stundensatz zugeord-
net. Die Eingruppierung erfolgt anhand einer Funkti-
onsbeschreibung für die oder den betreffenden 
Mitarbeiter im Antrag und durch die Vorlage des Ar-
beitsvertrages sowie gegebenenfalls durch die Vorlage 
von Qualifi zierungsnachweisen.

Leistungsgruppe 1 „Arbeitnehmer in leitender Stellung“ 
Arbeitnehmer mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. 
Eingeschlossen sind alle Arbeitnehmer, die in größeren 
Führungsbereichen Dispositions- oder Führungsaufga-
ben wahrnehmen und Arbeitnehmer mit Tätigkeiten, die 
umfassende kaufmännische oder technische Fachkennt-
nisse erfordern. In der Regel werden die Fachkenntnisse 
durch ein Hochschulstudium erworben.

Leistungsgruppe 2 „Herausgehobene Fachkräfte“ 
Arbeitnehmer mit sehr schwierigen bis komplexen oder 
vielgestaltigen Tätigkeiten, für deren Ausübung in der 
Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehr-
jährige Berufserfahrung und spezielle Fachkenntnisse 
erforderlich sind. Die Tätigkeiten werden überwiegend 
selbständig ausgeführt. Dazu gehören auch Arbeitneh-
mer, die in kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber 
anderen Mitarbeitern Dispositions- oder Führungsauf-
gaben wahrnehmen wie beispielsweise Vorarbeiter oder 
Meister.

Leistungsgruppe 3 “Fachkräfte“
Arbeitnehmer mit schwierigen Fachtätigkeiten, für de-
ren Ausübung in der Regel eine abgeschlossene Berufs-
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6.9
Direkt durch die Durchführung eines Innovationspro-
jekts erzielte Einnahmen sind von den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben abzuziehen.

6.10
Soweit Reisekosten erstattet werden, richtet sich die An-
erkennung nach dem Landesreisekostengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1998 
(GV. NRW. S.  738). Fahrkosten, Übernachtungskosten 
und Nebenkosten sind in den vorzulegenden Reisekos-
tenabrechnungen durch Einzelnachweis zu belegen.

7
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1
Im Fall eines Abbruchs oder einer Einstellung des Vor-
habens innerhalb der Laufzeit besteht Mitteilungspfl icht 
sowie eine Pfl icht zur Dokumentation und Evaluierung 
der erzielten Ergebnisse. Darüber hinaus ist die Vorlage 
einer plausiblen Begründung für den Abbruch oder die 
Einstellung des Vorhabens erforderlich. Es können aus-
schließlich die bis zum Zeitpunkt des Abbruchs oder ei-
ner Einstellung des Vorhabens getätigten Ausgaben ge-
fördert werden.

7.2
Die Anerkennung einer Operationellen Gruppe erfolgt 
mit dem Zuwendungsbescheid zu einer Förderung nach 
dieser Richtlinie. 

7.3
Der Geschäftsbetrieb einer Operationellen Gruppe ist 
über eine gesonderte Buchführung abzuwickeln.

7.4
Gemäß den Artikeln 111 bis 113 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die 
Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr.  352/78, (EG) Nr.  165/94, (EG) Nr.  2799/98, 
(EG) Nr.  814/2000, (EG) Nr.  1290/2005 und (EG) 
Nr.  485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S.  549), in der jeweils geltenden Fassung, werden die 
vorgeschriebenen Angaben über die Zuwendungsemp-
fänger veröffentlicht.

7.5
Kontrollen

Der Zuwendungsempfänger hat Kontrollen so zuzulas-
sen, dass zuverlässig geprüft werden kann, ob die Bedin-
gungen für die Gewährung der Förderung eingehalten 
werden. Die Kontrollen werden für alle förderrelevanten 
Voraussetzungen anhand der vorliegenden und sonstigen 
geeigneten Unterlagen durchgeführt. Bei Kontrollen vor 
Ort ist dem Kontrollpersonal ein Betretungsrecht und 
das Recht auf eine angemessene Verweildauer auf den 
Grundstücken und in den Betriebs- und Geschäftsräu-
men sowie Einsichtnahme in die für die Beurteilung der 
Zuwendungsvoraussetzungen notwendigen betriebswirt-
schaftlichen Unterlagen einzuräumen und die notwendi-
gen Auskünfte zu erteilen. 

8
Verfahren

8.1 
Wettbewerbsverfahren

Dem Antragsverfahren ist ein Wettbewerbsverfahren 
vorgeschaltet. Für die Auswahl der Operationellen 
Gruppe sowie ihrer Innovationsprojekte wird ein EIP-
Gutachtergremium aus Experten beim Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
 Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MKULNV) eingerichtet, das auf der Basis der jeweils 
geltenden Auswahlkriterien eine Rangliste zur Förder-
würdigkeit festlegt und dem MKULNV eine Förderemp-
fehlung ausspricht. Die Auswahlkriterien werden mit je-
dem Wettbewerbsaufruf im Internet auf der Homepage 
des MKULNV (www.mkulnv.nrw.de) veröffentlicht.

Für den ELER-Programmzeitraum 2014 bis 2020 sind 
mehrere Wettbewerbsaufrufe geplant.

ausbildung, eventuell verbunden mit Berufserfahrung, 
erforderlich ist.

Leistungsgruppe 4 „An- und ungelernte Arbeitnehmer“ 
Arbeitnehmer mit einfachen oder überwiegend einfa-
chen Tätigkeiten, für deren Ausführung keine berufl iche 
Ausbildung erforderlich ist. Die erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten werden in der Regel durch eine 
Anlernzeit von bis zu zwei Jahren erworben.

6.6.5
Gefördert werden die nachgewiesenen Arbeitsmonate 
und Arbeitsstunden. Für die nur teilweise in dem geför-
derten Projekt tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden nur Produktivarbeitsstunden und maximal 1 650 
Stunden pro Jahr über alle aus öffentlichen Mitteln fi -
nanzierte Projekte anerkannt. Ist eine Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter zu mehr als 1 650 Produktivarbeitsstun-
den in aus öffentlichen Mitteln fi nanzierten Projekten 
tätig, so werden die für Projekt erklärten Produktivar-
beitsstunden entsprechend gekürzt. 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht aus-
schließlich im Projekt beschäftigt sind, kann der Nach-
weis der Arbeitszeit durch bei der Bewilligung zugelas-
sene elektronische Zeiterfassungssysteme oder durch die 
Vorlage von Stundenzetteln erbracht werden, die von 
der jeweiligen Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und 
der Projektleitung zu unterschreiben sind. Zusätzlich er-
klärt die Zuwendungsempfängerin subventionserheblich 
die Anzahl der monatlichen Produktivarbeitsstunden, 
die die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in anderen aus 
öffentlichen Mitteln fi nanzierten Projekten der Zuwen-
dungsempfängerin geleistet hat, sowie den Stellenanteil, 
mit dem die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter bei der 
Zuwendungsempfängerin beschäftigt ist.

Für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die bei der Zu-
wendungsempfängerin ausschließlich im Projekt be-
schäftigt sind, muss kein Nachweis der Arbeitszeit 
 erbracht werden. Stattdessen erklärt die Zuwendungs-
empfängerin für jeden Monat schriftlich, dass die betref-
fende Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ausschließlich 
für das Projekt tätig war und entsprechend von der Zu-
wendungsempfängerin entlohnt worden ist. Die Erklä-
rung umfasst außerdem den Stellenanteil, mit dem die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter bei der Zuwendungs-
empfängerin tätig war.

Ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in Teilzeit bei 
der Zuwendungsempfängerin tätig, so sind die maxima-
len Jahresarbeitsstunden entsprechend der Teilzeit zu 
reduzieren.

6.7 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben nach den Nummern 
6.4.1 Buchstaben b bis f können alternativ pauschal in 
Höhe von 15 Prozent der zuwendungsfähigen Personal-
ausgaben gemäß Nummer  6.4.1 Buchstabe a gewährt 
werden. 

6.8
Nicht förderfähige Ausgaben

Von der Förderung sind ausgeschlossen:

–  Anschaffungs- und Herstellungskosten für Grundstü-
cke und Gebäude,

–  Kauf gebrauchter Maschinen, Instrumente und Aus-
rüstungsgegenstände,

–  Kauf und Leasing von Kraftfahrzeugen,

–  Umsatzsteuer,

–  Rabatte und Skonti, auch wenn sie nicht gezogen wer-
den,

–  Ausgaben für die Anmeldung von Patenten.

Nicht förderfähig sind darüber hinaus Investitionsaus-
gaben gemäß Nummer  6.4.2 Buchstabe i bei Unterneh-
men, die nicht die Kriterien für Kleine und Mittlere Un-
ternehmen (KMU) gemäß Anhang 1 der Verordnung 
(EU) Nr.  651/2014 der Kommission (ABl. L 187 vom 
26.6.2014, S. 1) erfüllen.
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8.5
Auszahlungsverfahren

8.5.1
Die Auszahlung der Zuwendung beziehungsweise von 
Zuwendungsteilbeträgen erfolgt durch die für Nord-
rhein-Westfalen zugelassene EU-Zahlstelle „Der Direk-
tor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
als Landesbeauftragter“. Abweichend von Nummer  7 
der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der Landeshaus-
haltsordnung erfolgt die Auszahlung ausschließlich auf-
grund geleisteter und nachgewiesener Zahlungen des 
Zuwendungsempfängers. Für entsprechende Mittelan-
forderungen sind der Bewilligungsbehörde die Rech-
nungsbelege und Zahlungsbeweise gemäß Nummer  6.7 
der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförde-
rung (ANBest-P) vorzulegen.

8.5.2
Folgende abweichende Regelungen von § 44 der Landes-
haushaltsordnung und der Allgemeinen Nebenbestim-
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung werden 
festgelegt:

–  Nummer 1.4 ANBest-P darf nicht angewendet werden,

–  zum Nachweis der zuwendungsfähigen Ausgaben sind 
nach Nummer 6.5 ANBest-P grundsätzlich Originalbe-
lege vorzulegen. Eine Anerkennung elektronisch ar-
chivierter Belege kann nur dann erfolgen, wenn das 
verwendete Dokumentenmanagementsystem den An-
forderungen eines der in Anhang I Ziffer 3. B i der 
Verordnung (EG) Nr.  907/2014 der Kommission vom 
11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr.  1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, 
die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemein-
samen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EWG) Nr.  352/78, (EG) Nr.  165/94, (EG) 
Nr.  2799/98, (EG) Nr.  814/2000, (EG) Nr.  1290/2005 
und (EG) Nr.  485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S.  549) in der jeweils geltenden Fassung 
aufgeführten internationalen Sicherheitsstandards ge-
nügt, die Aufbewahrungsfrist gewährleistet wird und 
das Dokumentenmanagementsystem bei der Bewilli-
gung zugelassen wurde.

8.6
Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vor-
behalt des Widerrufs für den Fall, dass die Investitionen 
innerhalb des Bewilligungszeitraums veräußert, ver-
pachtet, stillgelegt oder nicht den Fördervoraussetzun-
gen entsprechend verwendet werden. 

8.7
Zweckbindung

Die Zweckbindungsfrist der geförderten Wirtschaftsgü-
ter und baulichen Anlagen wird im Zuwendungsbe-
scheid festgelegt. Für die nach Nummer 6.4.2 Buchstabe 
i geförderten Investitionen ist eine Zweckbindungsfrist 
von fünf Jahren ab Lieferung einzuhalten. Danach ist 
der Zuwendungsempfänger grundsätzlich in der Ver-
wendung frei.

8.8 
Aufbewahrungsfrist

Die Originalbelege – wie beispielsweise die Einnahme- 
und Ausgabebelege, die Zahlungsnachweise, die Ver-
träge und die Dokumentation zur Vergabe von Aufträ-
gen sowie alle sonstigen Dokumente zum Nachweis der 
förderfähigen Ausgaben – sind bis zum Ende des fünften 
Kalenderjahres nach der letzten Auszahlung aufzube-
wahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder ande-
ren Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist be-
stimmt ist. Elektronische Aktenführungssysteme müssen 
diese Aufbewahrungsfrist ebenfalls einhalten.

8.9
Informations- und Publizitätspfl icht

Der Zuwendungsempfänger ist verpfl ichtet, bei eigener 
öffentlichkeitswirksamer Projektdarstellung auf EIP so-
wie die fi nanzielle Beteiligung der Europäischen Union 
und des Landes Nordrhein-Westfalen oder des Ministe-

Die Wettbewerbsteilnehmer werden über die Ergebnisse 
des Auswahlverfahrens durch das MKULNV informiert. 
Aus den Teilnehmern werden entsprechend der Rang-
liste die Antragsteller ermittelt. 

8.2
Bewilligungsverfahren

Der Bewilligungszeitraum beträgt maximal drei Jahre 
und kann auf Antrag um bis zu einem Jahr verlängert 
werden. 

8.2.1
Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf 
Grundlage der festgelegten Rangliste und der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel über den Antrag. Es 
wird ein Zuwendungsbescheid entsprechend dem 
Grundmuster 2 „Anlage 3 zu Nr. 4.1 VVG zu § 44 LHO“ 
erstellt.

8.2.2
Ausgaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förder-
programme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig 
nach dieser Richtlinie gefördert werden. Hierzu ist eine 
Selbsterklärung des Zuwendungsempfängers erforder-
lich. Zur Vermeidung von Doppelförderung fi ndet vor 
dem Auswahlverfahren eine Regelabfrage zu den einge-
reichten Wettbewerbsbeiträgen bei der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) statt.

8.2.3
Mit dem Vorhaben darf grundsätzlich vor Erteilung des 
Zuwendungsbescheids nicht begonnen werden. Ausnah-
men vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns 
sind in begründeten Ausnahmefällen möglich.

8.3
Verwendungsnachweisverfahren

Bei den Maßnahmen nach Nummer 6.4.1 und 6.4.2 sind 
der Verwendungsnachweis und gegebenenfalls der Zwi-
schennachweis nach dem Grundmuster 3 „Anlage 4 zu 
Nr. 10 VVG zu § 44 LHO“ zu führen. Ein Zahlungsan-
trag mit Verwendungsnachweis beziehungsweise Zwi-
schennachweis ist der Bewilligungsbehörde halbjährlich 
zum 31. Januar beziehungsweise 31. Juli nach einheitli-
chem Vordruck vorzulegen. Der Zwischennachweis wird 
durch die halbjährlichen Mittelabrufe und Sachberichte 
erbracht. Der Verwendungsnachweis besteht aus dem 
abschließenden Sachbericht und dem abschließenden 
zahlenmäßigen Nachweis. Dem jeweiligen Zahlungsan-
trag sind eine Belegübersicht, die Einnahme- und Aus-
gabebelege, die Zahlungsnachweise, die Verträge und 
die Dokumentation zur Vergabe von Aufträgen sowie 
alle sonstigen Dokumente zum Nachweis der förderfähi-
gen Ausgaben beizufügen.

8.4
Auf Antrag der Zuwendungsempfängerin ist zu prüfen, 
ob ihr DV-gestütztes Buchführungssystem zur elektroni-
schen Belegführung sowie ihr elektronisches Zeiterfas-
sungssystem zum Nachweis der Arbeitszeit zugelassen 
werden. Die Zulassung ist im Zuwendungsbescheid oder 
spätestens im Änderungsbescheid nur mit Wirkung für 
die Zukunft festzulegen.

Ein Buchführungssystem kann zur elektronischen Beleg-
führung zugelassen werden, wenn die Grundsätze zur 
ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) beachtet und all-
gemein übliche Datenträger verwendet werden (Artikel 
140 Absatz 3 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013). Das ver-
wendete Buchführungssystem muss anerkannten Sicher-
heitsstandards entsprechen und für Prüfzwecke zuver-
lässig sein (Artikel 140 Absatz  6 Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013).

Ein elektronisches Zeiterfassungssystem kann zum 
Nachweis der Arbeitszeit zugelassen werden, wenn es 
anerkannten Sicherheitsstandards genügt und für Prüf-
zwecke zuverlässig ist (Artikel 140 Absatz 6 der Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013). Die eindeutige Zuordnung 
der erfassten Arbeitsstunden zu dem geförderten Projekt 
muss möglich sein.
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tung und die Verbesserung der Biodiversität in 
Agrarlandschaften.

 –  Weiterentwicklung von Bewirtschaftungsmethoden 
im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie 
des Gartenbaus zur Eindämmung des Klimawan-
dels und Anpassung an seine Folgen.

 –  Produkt-, Prozess- und Vermarktungsinnovationen 
entlang der gesamten land- und forstwirtschaft-
lichen sowie gartenbaulichen Wertschöpfungskette 
zur Verbesserung der Treibhausgasbilanz, der Res-
sourceneffizienz und der Lebensmittelsicherheit 
sowie der Lebensmittelqualität einschließlich der 
Entwicklung entsprechender Geschäftsmodelle. 

Anlage 2

Geschäftsplan einer Operationellen Gruppe (OG)

Der Geschäftsplan einer Operationellen Gruppe muss 
mindestens folgende Angaben enthalten:

1.   Hauptverantwortlicher Projektpartner und An-
sprechpartner (Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Kon-
toverbindung),

2.   Schriftliche Erklärung der Kooperationspartner 
(LOI) zur Teilnahme an der Operationellen Gruppe 
(schriftlicher LOI),

3.  Kooperationsvereinbarung (Entwurf),

4.   Beschreibung des Innovationsfeldes und des Innova-
tionsprojektes einschließlich der beabsichtigten Ziele 
und der erwarteten Ergebnisse,

5.   Ein indikativer Zeitplan für die Umsetzung der Pro-
jekte mit den [detailliert] benannten Arbeitspaketen 
der jeweiligen Projektpartner,

6.   Ein indikativer Ausgaben- und Finanzplan gegliedert 
nach den Organisationsausgaben der Operationellen 
Gruppe (Personal- und Sachausgaben) und den Aus-
gaben für die Durchführung der Innovationsprojekte, 
unterteilt nach den Ausgabenkategorien nach Num-
mer 2.2 und Angaben zum geplanten zeitlichen Abruf 
der Fördermittel,

7.   Eine Erklärung zur Teilnahme an dem nationalen 
und EU-weiten EIP-Netzwerk.

– MBl. NRW. 2016 S. 108

III.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Durchführung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
Vorschläge für die Berufung der 

Arbeitnehmer beauftragten in die Berufsbildungs-
ausschüsse der Tierärztekammern 
Nordrhein und Westfalen-Lippe

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
– VI-1-19.21.00 –

vom 21. Januar 2016

Die aufgrund von §  77 Absatz  1 des Berufsbildungsge-
setzes (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt 
geändert durch Artikel 436 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl.  I S.  1474), bei den Tierärztekammern 
Nordrhein und Westfalen-Lippe errichteten Berufsbil-
dungsausschüsse sind nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 
der Berufungen der bisherigen Mitglieder neu zu beset-
zen. 

riums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz hinzuweisen.

8.10
Sonstige zu beachtende Vorschriften

Auf Grund des Einsatzes von EU-Mitteln gelten vorran-
gig zur Landeshaushaltsordnung die einschlägigen euro-
päischen Vorschriften für die Förderperiode 2014 bis 
2020. Daraus ergeben sich Besonderheiten insbesondere 
hinsichtlich der Auszahlung, des Abrechnungsverfah-
rens, der Aufbewahrungspfl ichten und der Prüfrechte.

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückfor-
derung der gewährten Zuwendung gelten die Verwal-
tungsvorschriften zu §  44 der Landeshaushaltsordnung 
sowie die Bestimmungen nach der Verordnung (EU) 
Nr.  809/2014 vom 17. Juli 2014 (ABl. L 227 vom 
31.7.2014, S. 69) in der jeweils geltenden Fassung, soweit 
nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen wer-
den.

Sanktionen bei Verstoß gegen die Fördervoraussetzun-
gen, Aufl agen oder andere Verpfl ichtungen sind nach Ar-
tikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 809/2014 vom 17. Juli 
2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 und nach Artikel 35 der Verordnung 
(EU) Nr.  640/2014 der Kommission vom 11. März 2014 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr.  1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und 
die Bedingungen für die Ablehnung oder Rücknahme 
von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im 
Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnah-
men für den ländlichen Raum und der Cross-Compliance 
(ABl. L 181 vom 20.6.2014, S. 48) zu verhängen.

9
Schlussvorschriften

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Anlage 1 

Thematische Schwerpunkte für die Umsetzung 
der EIP-Agrar in Nordrhein-Westfalen

1.   Maßgeblich für die inhaltliche Schwerpunktbildung 
von Projekten im Rahmen der EIP-Agrar sind einer-
seits die Vorgaben, die sich auf EU-Ebene ableiten 
lassen und andererseits die spezifi schen Herausforde-
rungen für die Land- und Ernährungswirtschaft, die 
sich auf das NRW-Programm Ländlicher Raum 2014 
– 2020 beziehen.

2.   Zu den auf EU-Ebene ableitbaren Schwerpunkten 
gehören sowohl die in der Mitteilung der Kommission 
(KOM (2012)79) genannten Themenfelder aus den Be-
reichen der Primärproduktion, der Ressourcen und 
Umwelt, der Bioökonomie, dem Vertrieb und dem Be-
reich „Qualität und Verbraucher“ als auch die The-
menbereiche, in denen sogenannte EIP-Fokusgrup-
pen Innovationsfelder identifi zieren. 

3.   Aufgrund der spezifi schen Gegebenheiten in Nord-
rhein-Westfalen sind dabei insbesondere folgende 
thematische Schwerpunkte für die Umsetzung der 
EIP-Agrar zu beachten:

 –  Wettbewerbsfähige, ressourcenschonende und art-
gerechte Produktionssysteme in der konventionel-
len und ökologischen Tierhaltung. Besonderer 
Handlungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammen-
hang mit Bezug auf Fragen des Tierschutzes und 
der Tiergesundheit (u. a. Antibiotikaproblematik), 
Emissionen von Tierhaltungsanlagen und dem 
Nährstoffmanagement.

 –  Weiterentwicklung von wettbewerbsfähigen Acker-
bau-, Grünland-, Gartenbau- und Dauerkultur-
bewirtschaftungssystemen insbesondere für ein 
ressourcenschonendes und effizientes Nährstoff- 
und Pfl anzenschutzmanagement im konventionel-
len und im ökologischen Landbau sowie die Erhal-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 5 vom 4. März 2016114

Unter Bezugnahme auf §  77 Absatz  2 des Berufsbil-
dungsgesetzes werden die in den Bezirken der Tierärzte-
kammern Nordrhein und Westfalen-Lippe bestehenden 
vorschlagsberechtigten Organisationen aufgefordert, 
dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Schwannstr. 3, 40476 Düsseldorf, bis 
spätestens zum 8. Juni 2016 Vorschläge für die Berufung 
der Beauftragten der Arbeitnehmer und ihrer Stellver-
treter in die Berufsbildungsausschüsse der Tierärzte-
kammern Nordrhein und Westfalen-Lippe einzureichen. 
Die Vorschläge müssen enthalten: 

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, 
Arbeitsstätte und Anschrift der vorge schlagenen Perso-
nen sowie die Bestätigung darüber, dass die Vorgeschla-
genen schriftlich ihre Zustimmung zur Berufung in den 
Berufsbildungsausschuss erklärt haben. 

2. Angaben über die Mitgliederzahl der vorschlagsbe-
rechtigten Berufsorganisationen. 

– MBl. NRW. 2016 S. 113

Landschaftsverband Rheinland

Jahresabschlüsse 2014
der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentral-
wäscherei, der LVR-HPH-Netze, der LVR-Jugend-

hilfe Rheinland sowie LVR-InfoKom
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland 

vom 22. Januar 2016

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in Ihrer 
Sitzung am 11. Dezember 2015 die Jahresabschlüsse 
2014 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszent-
ralwäscherei, die Jahresabschlüsse 2014 der LVR-HPH-
Netze, den Jahresabschluss 2014 der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland sowie den Jahresabschluss 2014 von LVR-In-
foKom festgestellt und über die Verwendung des Ge-
winns oder die Behandlung des Verlustes wie folgt be-
schlossen:

1.
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-Kliniken 
und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei

1.1
LVR-Klinik Bedburg-Hau

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR  135.245,47 zuzüglich des Gewinnvor-
trages von EUR  67.754,14 sowie einer Entnahme aus 
der  zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR  627.262,63 wird ein Betrag von EUR  559.771,30 
der Gewinnrücklage zugeführt.

1.2
LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR  481.349,43 und einer Entnahme aus 
der  zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR  186.786,88 (davon EUR 72.119,26 für den Bereich 
Maßregelvollzug) werden EUR 634.136,31 der gebunde-
nen Gewinnrücklage und EUR 34.000,00 der anderen 
Gewinnrücklage zugeführt.

1.3
LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR 209.363,30 zuzüglich des Gewinnvortra-
ges in Höhe von EUR 431.620,08 sowie einer Entnahme 
aus der Rücklage in Höhe von EUR 154.907,82 wird der 
Gewinnrücklage ein Betrag von EUR 310.000,00 und der 
Betriebsmittelrücklage ein Betrag von EUR 20.000,00 
zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 465.891,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.4
LVR-Klinikum Düsseldorf

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR 766.581,97 zuzüglich des Gewinnvortra-
ges in Höhe von EUR 62.081,37 sowie einer Entnahme 
aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR  911.624,20 wird ein Betrag in Höhe von 
EUR 20.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der ver-
bleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR  187.123,60 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.5
LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR  38.424,50 zuzüglich des Gewinnvor-
trages in Höhe von EUR 158.423,81 und einer Entnahme 
aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR  146.539,81 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR  343.388,12 erzielt. Der Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 343.388,12 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.6
LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 
in  Höhe von EUR  50.215,81 zuzüglich einer Entnahme 
aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 
EUR  76.674,92 wird ein Betrag in Höhe von 
EUR 77.297,48 der Gewinnrücklage zugeführt. Der ver-
bleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR  49.593,25 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.7
LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR 198.791,18 zuzüglich des Gewinnvortra-
ges in Höhe von EUR 251.346,50 wird ein Betrag in Höhe 
von EUR  33.797,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der 
verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 416.340,68 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.8
LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR 50.331,11 zuzüglich einer Entnahme aus 
der Rücklage in Höhe von EUR  12.257,84 wird ein Be-
trag in Höhe von EUR 62.588,95 der Gewinnrücklage zu-
geführt.

1.9
LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR 637.021,81 zuzüglich einer Entnahme aus 
der Rücklage in Höhe von EUR 93.609,93 wird ein Be-
trag in Höhe von EUR  730.631,74 der Gewinnrücklage 
zugeführt.

1.10
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR 87.810,33 zuzüglich einer Entnahme aus 
der Rücklage in Höhe von EUR  86.959,71 wird ein Be-
trag in Höhe von EUR 22.029,48 der Gewinnrücklage zu-
geführt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt 
sich ein verbleibender Überschuss von EUR 152.740,56, 
der den Bilanzverlust zum 31. Dezember 2013 in Höhe 
von EUR 152.740,56 deckt.

1.11
LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von EUR 22.850,68 zuzüglich eines Gewinnvortra-
ges in Höhe von EUR 1.821,69 wird ein Bilanzgewinn in 
Höhe von EUR  24.672,37 ausgewiesen. Der Bilanzge-
winn in Höhe von EUR  24.672,37 wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

2
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-HPH-Netze

2.1
LVR-HPH-Netz Niederrhein
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auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie 
über den erweiterten Prüfungsgegenstand nach §  30 
KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB und §  30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 KHGG 
NRW i. V. m. §  21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt 
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kli-
nik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik, LVR-Klinik Bedburg-Hau, Bedburg-Hau, 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfungen bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pfl ichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Bonn
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Bonn. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 

Aus den vorhandenen Gewinnrücklagen wird ein Betrag 
in Höhe von 62.539,85 EUR entsprechend den Abgängen 
und Abschreibungen auf das eigenfi nanzierte Anlagever-
mögen entnommen. Zusammen mit dem Jahresüber-
schuss 2014 von 6.934,43 EUR und dem Gewinnvortrag 
des Vorjahres von 68.354,59  EUR, also insgesamt 
137.828,87 EUR, wird ein Betrag von 70.000,00 EUR in 
die allgemeine Investitionsrücklage und ein Betrag von 
1.476,65  EUR in die Versorgungsrücklage nach EFOG 
eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 
66.352,22 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2
LVR-HPH-Netz Ost

Mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von -578.606,64 EUR 
sowie dem Gewinnvortrag von 63.983,27 EUR zuzüglich 
einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in 
Höhe von 520.000  EUR wird ein Betrag in Höhe von 
2.205,33 EUR in die Pensionsrücklage nach EFOG ein-
gestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von 
3.171,30 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.3
LVR-HPH-Netz West

Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2014 in 
Höhe von – 895.323,01  EUR sowie dem Gewinnvortrag 
von 48.634,25 zuzüglich einer Entnahme aus der zweck-
gebundenen Rücklage in Höhe von 850.000 EUR, wird 
ein Betrag von 1.784,73 EUR in die Pensionsrücklage 
nach EFOG eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn 
2014 von 1.526,51 EUR wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

3
Verwendung des Bilanzergebnisses der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland

Das Jahresdefi zit in Höhe von 35.154,49 € wird mit dem 
Gewinnvortrag der Vorjahre verrechnet.

4
Verwendung des Bilanzergebnisses von LVR-InfoKom

Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Ent-
nahme aus der Gewinnrücklage) des Eigenbetriebes 
LVR-InfoKom zum 31. Dezember 2014 in Höhe von 
1.507.987,11 Euro wird in eine Gewinnrücklage einge-
stellt, um für zukünftige Belastungen durch Ersatz- und 
Neuinvestitionen und weitere in diesem Sachzusammen-
hang entstehende Kosten, Vorsorge zu treffen.

Die abschließenden Vermerke der Gemeindeprüfungsan-
stalt Nordrhein-Westfalen über die Jahresabschlussprü-
fungen werden nachfolgend wiedergegeben:

LVR-Klinik Bedburg-Hau
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. März 2015 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Bedburg-Hau, nach KHG und der Gem-
KHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2014 und den entsprechend §  19 Gem-
KHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch §  30 KHGG NRW und §  21 Gem-
KHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, 
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2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Bonn, Bonn, nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 
geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-
gelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des 
Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften 
der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegen-
stand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit §  21 GemKHBVO NRW erge-
ben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Düren

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Düren. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Düren, Düren, nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 
und den entsprechend §  19 GemKHBVO NRW sowie 
§ 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht geprüft. Durch 
§ 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO 
NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die 
Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahres-
abschlusses und Lageberichts nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand 
nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.
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Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit §  21  GemKHBVO NRW erge-
ben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15 . Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinikum Essen
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-Klinikum Essen Kliniken und 
Institut der Universität Duisburg-Essen. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 6. Mai 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-Klinikums Essen – Kliniken und Institut der Uni-
versität Duisburg-Essen, Essen, nach KHG und der 
GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2014 und den entsprechend § 19 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und ein Ana-
lyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinikum Düsseldorf
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-Klinikum Düsseldorf, Klini-
ken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des LVR-
Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf -, Düsseldorf, nach KHG unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. 
Dezember 2014 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Ver-
bindung mit §  21 GemKHBVO NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich 
daher insbesondere auf die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der 
Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung, über den Lagebericht sowie über den Prüfungs-
gegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
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Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Köln
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Köln. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Köln, Köln, nach KHG unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 
geprüft. Durch §  30 KHGG NRW in Verbindung mit 
§ 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand 
festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbeson-
dere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirt-
schaftliche Verwendung der Fördermittel nach §  18 
Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie die Verwendung der Förder-
mittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über 
den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsge-
genstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

GemKHBVO NRW sowie §  25 EigVO NRW erstellten 
Lagebericht geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand er-
weitert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach §  18  Abs.  1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften 
der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach 
§  18  Abs.  1  KHGG  NRW liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung, über den Lagebericht 
sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand gemäß 
§ 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB und § 30 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik, LVR-Klinikum Essen – Kliniken und Institut 
der Universität Duisburg-Essen, Essen, und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.
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mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Mönchengladbach
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Mönchengladbach. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Mönchengladbach unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
vom 1.  Januar bis 31.  Dezember 2014 geprüft. Durch 
§ 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung 
erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buch-
führung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie die Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Langenfeld
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Langenfeld. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. Mai 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Langenfeld, Langenfeld, nach KHG unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kli-
nik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. 
Dezember 2014 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Ver-
bindung mit §  21 GemKHBVO NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich 
daher insbesondere auf die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der 
Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über 
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Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Viersen unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2014 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW 
in Verbindung mit §  21 GemKHBVO wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich 
daher insbesondere auf die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzung sowie die Verwendung der För-
dermittel nach §  18 Abs.  1 KHGG NRW liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht sowie über den Prüfungsgegenstand nach § 30 
KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO erge-
ben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lagebericht hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 

über den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegen-
stand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG NRW i. V. m. §  317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach §  30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO erge-
ben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung ein hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik Viersen
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Viersen. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Klinik und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs.  1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Krankenhauszentralwäscherei
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Krankenhauszentralwäsche-
rei. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskir-
chen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Krankenhauszentralwäscherei unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften sowie Regelungen in der Satzung und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Einrichtung liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB entsprechend § 106 Gemeindeordnung (GO NRW) 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
 Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Einrichtung Anlass zu 
Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 

der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik für Orthopädie Vier-
sen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. Dezember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskir-
chen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. Juni 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik für Orthopädie Viersen unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 
geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach §  18 Abs.  1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahres-
abschlusses und Lageberichts nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht sowie über den Prüfungs-
gegenstand gemäß § 30 KHGG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  30 
KHGG i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 5 vom 4. März 2016122

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz Nie-
derrhein, Bedburg-Hau, und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-HPH-Netz Ost
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz Ost. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. März 2015 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das LVR-HPH-Netz Ost, Langenfeld:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz Ost, Langenfeld, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, 
auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-

Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der LVR-Krankenhauszentralwäscherei Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der LVR-Krankenhauszentral-
wäscherei geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass 
zu Beanstandungen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Die kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-HPH-Netz Niederrhein
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz Niederrhein. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. März 2015 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An das LVR-HPH-Netz Niederrhein, Bedburg-Hau:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz Niederrhein, Bedburg-Hau, für das 
 Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 
 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
 Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
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Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Be-
triebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebs-
leitung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens,– Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz West, 
Viersen, und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-InfoKom
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR InfoKom. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Rödl & Partner, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 15. Juli 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 

hung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des LVR-HPH-Netz Ost, 
Langenfeld, und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-HPH-Netz West
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz West. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 
2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. März 2015 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das LVR-HPH-Netz West, Viersen:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-HPH-Netz West, Viersen, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
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„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Jugendhilfe Rheinland, Solingen, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der LVR-Jugendhilfe Rhein-
land. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB, §  106 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Verordnung über die Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspfl ichtigen Einrichtungen unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der LVR-Jugend-
hilfe Rheinland sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LVR-Ju-
gendhilfe Rheinland. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Solidaris Revisions GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 15. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-InfoKom, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung und Jahresab-
schluss überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Rödl & Partner ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß §  3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 21. Dezember 2015

GPA NRW 

Im Auftrag

gez.

Helga G i e s e n 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen

LVR-Jugendhilfe Rheinland
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß §  106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Jugendhilfe Rheinland. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. De-
zember 2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Solidaris Revisions GmbH, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 5. Mai 2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.
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Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 

1. Sitzung des Wahlausschusses 
in der 12. Wahlperiode der Unfallkasse 

Nordrhein-Westfalen
Bekanntmachung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 

vom 11. Februar 2016

Die konstituierende Sitzung des Wahlausschusses der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Sozialwahlen 
2017 fi ndet am 15. März 2016 ab 14.30 Uhr, Raum 341, 
bei der Unfallkasse NRW, St.-Franziskus-Straße 146, 
40470 Düsseldorf, statt.

Düsseldorf, den 11. Februar 2016

Eugen  M a n n

Vorsitzender  des Wahlausschusses

– MBl. NRW. 2016 S. 125

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können bis 
zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 während der 
Dienststunden, von 9.00 bis 15.00 Uhr, beim Land-
schaftsverband Rheinland, Dezernat 8, Dienstgebäude 
Cologne Office Center, (Siegburger Str. 203, 50679 Köln), 
Zimmer 209 eingesehen werden.

Köln, den 22. Januar 2016

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2016 S. 114
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Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 
eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht

innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlich-
ten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen qua-
litativ hochwertigen Rechtsangeboten.

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: Newsletter anklicken.


